
Zulassungssatzung der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg  
für den konsekutiven Master-Studiengang  

Jüdische Studien/ Jewish Studies  
 

vom 25.06.2008 
 
 
 
Auf Gr und v on § 70 i.V. m. § 29 Abs . 2  und Abs. 5 des  Landeshoc hschulgesetzes in de r 
Fassung vom 1 . Janua r 2005 ( GBl. S.  1 ), zuletzt g eändert dur ch Gesetz  vom 19.  Dezember 
2005 (GBl. S. 794, 798), hat der Senat der Hochschule für Jüdische Studien am 25.06.2008 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Im konsekutiven Master-Studiengang Jüdische Studien/ Jewish Studies vergibt die Hochschule 
für Jüdische S tudien Heidelber g ihr e St udienplätze nach Maßgabe de r folgenden 
Bestimmungen.  
 
 
§ 2 Frist und Form 
 
(1) Der vom Studierenden1 persönlich unterschriebene Antrag auf Zulassung muss bis zum 15. 
Juli  bzw . 15.  Januar  eines Jahr es für das jeweils f olgende Semester bei der  Hochschule für 
Jüdische Studien Heidelberg per Post oder per Fax eingegangen sein (Ausschlussfrist).  
 
(2) De m An trag sind folgende Unt erlagen b eizufügen, sow eit sie der  H ochschule noch nich t 
vorliegen: 
 
a) Nachweise über das Vorliegen der in § 3 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
b) ein Bewerbungsschreiben (Formblatt) 
c) ein persönliches Motivationsschreiben von zwei bis drei Seiten DIN A4, 
b) eine Erklärung darüber, ob der Studienbewerber an einer in- oder ausländischen Hochschule 
im konsekutiven Master-Studiengang Jüdische Studien / Jewish Studies oder in Studiengängen 
mit im  Wesentlichen g leichem I nhalt den Pr üfungsanspruch v erloren ha t oder  sich in einem  
laufenden Prüfungsverfahren in diesen Studiengängen befindet. 
 
 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen  
 
(1) Zugangsvoraussetzungen sind: 
 
1. das Zeug nis de r Allg emeinen Hochschulr eife oder einer  einschlä gigen fachgebundenen 

Hochschulreife, eine a usländische Hochschulz ugangsberechtigung o der eine dur ch 
Rechtsvorschrift oder  von zuständiger s taatlicher St elle als g leichwertig aner kannte 
Hochschulzugangsberechtigung. 

2. ein m it übe rdurchschnittlichem Er folg er worbener Abschluss i m Bac helor-Studiengang 
Jüdische Studien oder in St udiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt an einer  in- 
oder ausländischen Hochschule,  für den eine Reg elstudienzeit v on mindestens d rei 
Studienjahren festgesetzt ist  und der  m indestens 180 Leist ungspunkte /  E TCS-
Anrechnungspunkte umfasst, ode r ei n als gleichwertig a nerkanntes 
Abschlusszeugnis/degree cer tificate ( für nicht  EU-BürgerInnen). Bei de m für den M aster-
Studiengang Jüdische Studien/ Jew ish St udies er forderlichen Bachelor -Abschluss muss 

                                                 
1 Aus Platzgründen wird in der gesamten Zulassungssatzung ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie 
bezieht sich durchweg sowohl auf Männer als auch auf Frauen. 
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der Fachan teil Jüdische  St udien in de r Re gel mindestens 50%  oder  7 0 Leist ungspunkte 
betragen. In Ausnahmefällen ist auch ein Fachanteil von weniger als 50%, aber mindestens 
20% oder 28 Leistungspunkten ausreichend.

 
(2) Bei de r Bew ertung des  über durchschnittlichen Er gebnisses können insbesonder e 
berücksichtigt werden:  
 
1. Hochschulabschlussnoten von mindestens 2,0; für den Fall,  dass gem. Abs. 1 Nr . 2 Satz 3 

der Fachant eil in Jüdis chen St udien w eniger als 50%,  abe r m indestens 20% be trägt, 
Hochschulnoten von mindestens 1,5.  

2. Nachweis über  die fachliche Einst ufung eines ex ternen Bew erbers inner halb seiner  
Hochschule bei der  Ab schlussprüfung, die Vo raussetzung für die Zul assung für diesen  
Masterstudiengang ist (Ranking). 

 
(3) Übe r die Gleichwertigkeit der  Vor bildung sowie die Ver gleichbarkeit der  qualifizierten 
Abschlüsse ent scheidet der Zulassung sausschuss. Bei der Anerk ennung v on ausländischen 
Abschlüssen sind die E mpfehlungen der  Kult usministerkonferenz sow ie die Abspr achen im  
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. In Zweifelsfällen wird die Zent ralstelle für 
ausländisches Bildungswesen (ZAB) gehört. 
 
(4) Abw eichend v on § 2 Abs.  2  kann die Zula ssung z um konsekutiven M aster-Studiengang 
Jüdische Studien/ Jewish Studies auch beantragt werden, wenn der Bachelor-Abschluss wegen 
Fehlens ein zelner Pr üfungsleistungen noch n icht v orliegt und au fgrund des bisher igen 
Studienverlaufs, insbesonder e der  bisher igen Pr üfungsleistungen, z u er warten ist , dass der  
Bachelor-Abschluss und  die m it ihm  z usammenhängenden M aßstäbe, die nach § 29 Abs.  2 
Sätze 5 und 6 des La ndeshochschulgesetzes und § 3 Abs. 1 und Abs. 2 dieser  Sa tzung 
Voraussetzung für den  Zug ang z u dem  po stgradualen St udiengang sind,  v or Be ginn des  
Master-Studiengangs er füllt w erden. Eine Zulas sung is t in diesem  Fall unt er de m Vor behalt 
auszusprechen, dass  der  Bachelor -Abschluss und m it ihm  z usammenhängende 
Voraussetzungen des §  29 LHG  und § 3 Abs . 1 und Abs.  2  dieser  Sat zung fristgerecht 
nachgewiesen werden. Wird der Nachweis nicht fristgerecht geführt, erlischt die Zulassung. 
 
 
§ 4 Zulassungsverfahren 
 
(1) Über  die Zulassun g an der  Hochschule für Jüdische St udien Heidelber g en tscheidet de r 
Rektor auf Vorschlag des Zulassungsausschusses.  
 
(2) Der Antrag ist zurückzuweisen, wenn  
 
a) die in § 2 bis 3 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind und/oder  
b) w enn der  Bew erber den Pr üfungsanspruch i m konsekutiven M aster-Studiengang Jüdische  
Studien/ Jewish Studies oder  in St udiengängen m it im  Wesentlichen g leichem Inhalt verloren 
hat oder sich in einem laufenden Prüfungsverfahren in diesen Studiengängen befindet. 
 
(3) Eine Zulassung unter Vorbehalt ist möglich.    
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§ 5 Zulassungsausschuss  
 
Der Zulassungsaussch uss best eht aus de m Re ktor, z wei Prof essoren sow ie einem  
wissenschaftlichen Mitarbeiter. Der Rektor steht dem Gremium vor. Seine Stellvertretung sowie 
die weiteren Mitglieder des Zulassung sausschusses werden vom Senat auf jeweils zwei Jahre 
gewählt. 
 
 
§ 6 Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am 1. Juli 2008 in Kr aft. Sie g ilt erstmals für das Zulassungsverfahren zum 
Wintersemester 2008/09. 
 
 
Heidelberg, den 25.06.2008 
 
 
 
 
Professor Dr. Alfred Bodenheimer 
Rektor 
 
 
 
 


